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Regionalplan Mittelhessen

Entwurf zur Beteiligung gemäß § 6 Abs. 2 und 3 Hessisches Landesplanungsgesetz 

(HLPG) i. V. mit § 9 Raumordnungsgesetz (ROG)

hier: Anregungen der Universitätsstadt Marburg zum Entwurf

Beschlussvorschlag

Die unter den Punkten 4 und 5 beschriebenen Ausführungen werden als Stellungnahme der 

Universitätsstadt Marburg zum Entwurf des Regionalplans 2020 der Oberen Landesplanungs-

behörde übergeben. Der gesamtstädtischen Stellungnahme werden die (stadt-) teilräumlichen 

Stellungnahmen der Ortsbeiräte, einzelner Bürger*innen und Initiativen dem Planungsträger 

unkommentiert als Anlage beigelegt.

Sachverhalt

1. Form der Beteiligung

Mit Schreiben vom 05.01.2022 (Eingang im Rathaus am 14.01. und am 18.01. im Fachdienst 61, 

Stadtplanung und Denkmalschutz) wird der Magistrat der Universitätsstadt Marburg formell darüber 

in Kenntnis gesetzt, dass die Beteiligung zum Entwurf des Regionalplans Mittelhessen im Zeitraum 

10.01. bis zum 11.03.2022 bzw. bis zwei Wochen nach Beendigung der Auslegung (bis 25.03.2022) 

stattfindet. Während dieses Zeitraums können Stellungnahmen zum Entwurf des Regionalplans 

Beratungsfolge

Gremium: Zuständigkeit Sitzung ist

Magistrat Erörterung nichtöffentlich

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Erörterung öffentlich

Stadtverordnetenversammlung Entscheidung öffentlich
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Mittelhessen über das vom RP-Gießen eingerichtete Beteiligungsportal oder auch schriftlich an das 

Regierungspräsidium Gießen, dem Sitz der Geschäftsstelle der Regionalver-sammlung, abgegeben 

werden. Das Regierungspräsidium Gießen, in Vertretung des Planungsträgers - der Regional-

versammlung Mittelhessen - hat zudem in Form verschiedener Pressemitteilungen und 

Veröffentlichungen im Internet bereits im Vorfeld Informationen zur Art und Zeitraum der Beteiligung 

bekannt gegeben. Der Vollständigkeit halber wird auch auf die Amtliche Bekanntmachung im 

Hessischen Staatsanzeiger 52/2021 hingewiesen, die formal auf die Beteiligungsphase hinweist 

sowie auf die Auslage des Regionalplanentwurfs mit Anlagen im Landratsamt.

Von Seiten der Verwaltung wurden Ortsvorsteher*innen und Fachdienste per Mail vom 19.01.2022 

gebeten, ihre jeweilige Stellungnahme zum 18.02.2022 dem Fachdienst Stadtplanung und 

Denkmalschutz zu übermitteln, damit auf Basis der Erkenntnisse der Ortsbeiräte und betroffener 

Fachdienste eine Stellungnahme formuliert werden kann, die die gesamtstädtischen Belange 

beinhaltet. Unberührt davon besteht/bestand die Möglichkeit, eine Stellungnahme direkt an das 

RP-Gießen - als Partikularinteresse - zu übermitteln.

Aufgrund der im Zusammenhang mit der Covid-Pandemie extrem hohen Fallzahlen und der hohen 

Infektionsgefahr konnte von öffentlichen Präsenzveranstaltungen praktisch kein Gebrauch gemacht 

werden. Auf Anregung des Magistrats wurde vom RP-Gießen eine umfangreiche öffentliche 

Informationsveranstaltung am 31.01.2022 per Video angeboten und durchgeführt.

2. Allgemeine Vorabinformation

Mit dem Ziel eingangs Information zum besseren Verständnis des komplexen Planwerks zu geben, 

werden an dieser Stelle die folgenden Erläuterungen stichpunktartig aufgeführt:

 Planungsträger des Regionalplans ist die Regionalversammlung 

 Plangebiet ist der gesamte Regierungsbezirk Mittelhessen (planungshierarchisch     

zwischen Landesentwicklungsplan und Flächennutzungsplan) – Marburg ist nur eine 

Kommune von 101

 Der Maßstab der Plankarte beträgt 1:100.000 (1 mm → 100 Meter) → es wird sich von 

Seiten des Planungsträgers auf raumbedeutsame Maßnahmen (!) und Grundzüge der 

Planung beschränkt.

 Planungshorizont: 10-15 Jahre 

 Die Beteiligung bezieht sich auf Plan, Begründung, Umweltbericht, Strategische 

Umweltprüfung und die FFH-Vorprüfung

 Der Begründungstext unterscheidet zwischen Grundsätze und Ziele; im Plan selbst wird 

entsprechend zwischen Vorbehalts- und Vorranggebiete unterschieden. Grundsätze 

unterliegen bei Bauleitplanungen in gewisser Form der Abwägung, Ziele sind (von der 

Kommune) dagegen zu übernehmen.

 Adressat: öffentliche Stellen, Gemeinden

Dem Planentwurf voraus gingen verschiedene Fachgutachten, die, um auf die Marburger Ebene 

und speziell auf den quantitativen Siedlungsflächenbedarf zu sprechen zu kommen, sich 
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folgendermaßen zusammenfassen lassen:

 Vorranggebiete Siedlung Planung: 

hier bildet die Wohnungsbedarfsprognose des „Instituts für Wohnen und Umwelt“ (IWU) aus 

Darmstadt die Basis für den maximalen Bedarf Marburgs: mit insgesamt 147 ha liegt dieser 

inzwischen um knapp 100 ha niedriger als noch in 2018 im Zuge der Evaluierung des noch 

wirksamen Regionalplans angesetzt wurde. Der Regionalplan geht von einem 

Wohnraumbedarf für die Universitätsstadt Marburg von 4408 Wohnungen aus. Als Gründe 

für die Reduzierung werden die Vorgaben des „Landesentwicklungsplans Hessen“ zu 

Dichtewerten, die soziodemografische Entwicklung und der Grundsatz des „Innen vor außen“ 

genannt.

 Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung: 

der künftige Gewerbeflächenbedarf Marburg basiert auf der von der Regionalversammlung 

beschlossenen Gewerbeflächenbedarfsprognose des Prognos Instituts aus dem Jahr 2019. 

Für Marburg liegt der ermittelte Bedarf bei ca. 56 ha; wobei zusätzlich ca. 25-35 ha im 

Potentialraum Kirchhain/ Stadtallendorf in Form interkommunaler 

Gewerbeflächenentwicklung vorrangig für Verlagerungen/Neugründungen aus der 

Frankfurter Metropolregion vorgesehen sind.

3. Veränderungen im Entwurf gegenüber dem wirksamen Regionalplan 2010
Gegenüber dem Regionalplan Mittelhessen 2010 lassen sich im vorliegenden Entwurf des 

Regionalplans mit spezifischen Bezug auf Marburg folgende „größere“ Veränderungen festhalten:

• Gisselberg-Nord: das bisher als „Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung“ mit 

insgesamt 11 ha ist nicht mehr dargestellt; stattdessen „Vorranggebiet für Landwirtschaft“. 

• Neu das „Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung“ im Stadtteil Moischt mit ca. 35,5 

ha.

Um den Stadtteil Schröck wurden die großzügigen „Vorranggebiete Siedlung Planung“ in Summe 
etwas verkleinert und teilweise neu angeordnet. 
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Abb. 1: Gisselberg-Nord, Moischt, Schröck im R-Plan-Entwurf

Verschiedenen Außenstadtteilen wurden gewisse bauliche Entwicklungsmöglichkeiten für den 

Eigenbedarf in Größenordnungen < 5 ha dadurch eröffnet, dass „Regionale Grünzüge“ nicht mehr 

bis an den Siedlungskörper herangezogen werden oder „Vorranggebiete für Landwirtschaft“ nun als 

sog. „Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft“ dargestellt werden. 

Die einzelnen Positionen der Universitätsstadt Marburg zu diesen Änderungen sind weiter unten 

unter P. 5 aufgeführt.

4. Funktionen des Oberzentrums Marburg in und für Mittelhessen im Wechselspiel mit 
Marburger Interessenlagen
Gemäß den landesplanerisch zugewiesenen Funktionen als Oberzentrum hat Marburg 

vielschichtige Versorgungsfunktionen für unterschiedlich bemessene Einzugsbereiche. 

Beispielsweise im Hinblick auf Bildung, Ausbildung und Krankenversorgung erstrecken sich die 

Versorgungs- und Einzugsbereiche teilweise über die Region Mittelhessen hinaus. Mit der Erfüllung 

oberzentraler Aufgabenstellungen und im Verbund mit verschiedenen (international operierender) 

Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben ist Marburg zudem ein gewichtiger Arbeitsplatzschwerpunkt 

für die gesamte Region Mittelhessen. Schließlich ist Marburg einer der Bevölkerungsschwerpunkte 

in Mittelhessen.

Selbstverständlich liegt es im Interesse des Magistrats, dass diese oberzentralen Funktionen 

weiterhin ausgefüllt werden können und mittels Investitionen in öffentlichen Infrastrukturen und einer 

vorausschauenden Daseinsvorsorge übergeordneter Planungen gebührend und zielkonform 

unterstützt werden. 

Im Zusammenhang mit der Funktion als Arbeitsplatzschwerpunkt der Region herrscht grundsätzlich 

Interessendeckung zwischen Stadt und Region, wenn in Marburg Entwicklungsoptionen in Form von 

„Vorranggebiete Industrie und Gewerbe Planung“ ausgewiesen werden, um Betrieben am 

Bevölkerungsschwerpunkt Flächenangebote zu unterbreiten. Aus städtischer Sicht ist es dagegen in 

Ohne Maßstab
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vielerlei Hinsicht widersprüchlich, wenn Betriebe aus Marburg (weiterhin) in das Umland 

expandieren müssten und damit sowohl die Entfernung zwischen Arbeitsplatz und Wohnort 

verlängern und gleichzeitig funktionierenden ÖV-Netzangeboten ausweichen. 

Die selbst für den regionalen Maßstab herausragende Bedeutung der Marburger Pharmaindustrie 

basiert zum wesentlichen Teil auch auf das Forschungs- und (universitäre) Ausbildungsumfeld und 

damit auch auf ganz spezifischen Standortbedingungen. Gleichzeitig treten an den tradierten 

Standorten in Marbach und Michelbach erhebliche verkehrliche Herausforderungen auf, die 

letztendlich auch auf den großen Einzugsbereichen der Mitarbeiter*innen aus der gesamten Region 

Mittelhessen beruhen. 

Im Rahmen dieser Stellungnahme steht deshalb an vorderster Stelle die Aufforderung an das RP-

Gießen, Lösungsvorschläge zur verbesserten und konfliktärmeren Anbindung (auch unter 

Berücksichtigung der Nachbarkommune Lahntal) der Pharmastandorte an das überregionale 

Verkehrsnetz – als flankierende Maßnahme zu den Maßnahmen der Universitätsstadt Marburg zur 

Vermeidung unnötiger Verkehre auszuarbeiten. 

Klare Zielsetzung des Magistrats im Hinblick auf die Schaffung von Wohnangeboten ist es, die 

bereits seit Jahren verfolgte Strategie der Innenentwicklung weiter zu verfolgen; damit wird dem 

bundesgesetzlichen (BauGB) und regionalplanerischen Grundsatz (ROG) des „innen vor außen“ 

entsprochen. Im Zusammenhang mit der Wohnungsbedarfsprognose und dem generellen Ziel des 

Magistrats, Arbeitsplätze und Wohnungsangebote in räumlicher Nähe auszuweisen, werden 

voraussichtlich auch künftig - neben dem Hasenkopf und dem Oberen Rotenberg, den einzigen 

Siedlungserweiterungsmöglichkeiten im unmittelbaren Anschluss an die Kernstadt - weitere 

Neubaugebiete realisiert werden (müssen). Im Sinne des Bodenschutzes, der Ökologie (inkl. 

Klimaschutz) und der Siedlungsökonomie sollen, im Einklang mit den Zielen des Regionalplans, bei 

diesen künftigen Gebietsentwicklungen im Oberzentrum wesentlich höhere städtebauliche Dichten 

als in den vergangenen Planungszeiträumen angesetzt werden.

Es ist klares Ziel des Magistrates, die im Planentwurf vorgeschlagenen „Vorranggebiete Siedlung 

Planung“ lediglich als Option/Wahlmöglichkeit zu verstehen und - bei Bedarf - lediglich einen 

geringen Bruchteil dieser Gebiete zu entwickeln. 

Die Universitätsstadt Marburg sieht die Notwendigkeit einer schrittweisen, an sozial-ökologischen 

Maßstäben ausgerichteten Transformation der Strukturen und Strategien wirtschaftlichen Handelns. 

Dazu wird sie selbst ein Konzept, wie die zentralen kommunalen Steuerungsoptionen des 

Planungsrechts in diesem Sinne eingesetzt werden können, entwickeln. Sie empfiehlt, 

entsprechende Grundsätze auch in den Regionalplan aufzunehmen. Dabei sollte sowohl die 

Unternehmens- und Unternehmenswirkungsstruktur als auch die planerische Gestaltung beachtet 

werden. Zentrale Ziele sind die Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe, hohe Arbeitsplatzqualität 

und Arbeitsplatzintensität, sparsame Flächennutzung, klimafreundlicher Bau und Betrieb, die 

Förderung der Mobilitätswende durch geeignete Mobilitätskonzepte sowie die Stärkung regionaler 
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und klimaschonender Produktionsprozesse. Die Universitätsstadt Marburg empfiehlt, solche 

Grundsätze insgesamt in die Grundsätze der Regionalplanung aufzunehmen.

5. Positionen und Anregungen

Der Magistrat der Universitätsstadt Marburg äußert die folgenden Anregungen zum Entwurf des 

Regionalplans 2020:

Vorranggebiete Siedlung Planung:

Vor dem Hintergrund der aus Marburger Sicht in Summe überdimensionierten Entwicklungsoptionen 

für die weitere Entwicklung von Wohngebieten, regen wir an, die insbesondere in den 

Stellungnahmen der Ortsbeiräte aus Michelbach (S. 313, S. 314) und Schröck (Anlage) formulierten 

Anregungen zu einzelnen Gebieten kritisch zu prüfen und entsprechende Vorschläge für 

Überarbeitungen/Reduzierungen so auszugestalten, dass den Besonderheiten der jeweiligen 

Situation vor Ort und den Positionierungen der Ortsbeiräte Rechnung getragen wird. Speziell für den 

Stadtteil Michelbach regen wir darüber hinaus an, die dargestellte Grünzäsur zwischen dem Altort 

und Michelbach-Nord aufzugeben oder zu reduzieren, um als alternative Entwicklungsfläche 

gegenüber Reduzierungen an anderer Stelle zu wirken und darüber hinaus ein Zusammenwachsen 

der beiden Ortsteile auch räumlich zu ermöglichen.

Für die Außenstadtteile insgesamt regen wir an, Regionale Grünzüge und/oder Vorranggebiete 

Landwirtschaft nicht bis unmittelbar an den jeweiligen Siedlungsrand darzustellen. Unsere Absicht 

ist es, kleineren Siedlungsarrondierungen (< 5 ha) mit dem Ziel des Erhalts sozialer Infrastrukturen 

auf Stadtteilebene zumindest potentiell eine Realisierungsmöglichkeit zu eröffnen.

Der Gebietsvorschlag Oberer Rotenberg (S. 338) ist neben dem Hasenkopf (S. 305) die einzige 

Entwicklungsmöglichkeit im unmittelbaren Anschluss an den Siedlungskörper der Kernstadt. 

Während für den Hasenkopf, nach Durchführung des städtebaulichen Wettbewerbs, die 

Konkretisierung der Entwicklung schon so weit fortgeschritten ist, dass eine Anpassung/ 

Verkleinerung des Gebietes am nordwestlichen Rand (Überlagerung durch Vorbehaltsgebiet 

Forstwirtschaft) der Klarstellung dient, steht die gewählte Darstellung des Vorranggebietes am 

Oberen Rotenberg im Einklang mit den städtebaulichen Zielsetzungen der Universitätsstadt 

Marburg. Daher regen wir eine entsprechende Reduzierung des Gebiets Hasenkopf in den 

westlichen Anteilen an.
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Abb. 2: Hasenkopf und Oberer Rotenberg im R-Plan-Entwurf

Vorranggebiete Industrie und Gewerbe Planung:

Eingangs wird darauf hingewiesen, dass – wie erwähnt - die Verwaltung ein Konzept zur 

kommunalen Gewerbeflächenentwicklung im Sinne einer ökologisch nachhaltigen 

Flächengestaltung, hohen Arbeitsplatzqualität und Arbeitsplatzintensität, sparsamer Flächennutzung 

sowie der Stärkung regionaler und klimaschonender Produktionsprozesse und Modellen der 

Kreislaufwirtschaft erarbeiten wird. Die Verfügbarkeit eigener (Potential-) Flächen ist dabei eine 

zentrale Voraussetzung für die Umsetzung einer Strategie der wirtschaftlichen Transformation. Bei 

der Frage, ob und inwieweit die Potentialflächen im Zuge der Umsetzung des Wandlungsprozesses 

allerdings auch tatsächlich in Anspruch genommen werden müssten, wird zwar die 

Umstrukturierungsdynamik im Gewerbegebietsbestand eine nicht unerhebliche Rolle spielen, 

gleichwohl erfordert die Prozesshaftigkeit dieser längerfristigen Umstrukturierungen im Hinblick auf 

Flächenbedarf ein hohes Maß an Flexibilität und attraktiver Angebote.

Vor dem Hintergrund der zugeschriebenen oberzentralen Funktion der Universitätsstadt ist es aus 

Sicht des Magistrats deshalb Zielsetzung, auf Ebene der Regionalplanung grundsätzlich 

größtmögliche Handlungsspielräume im Bereich der Gewerbeentwicklung zu erlangen. Eine 

vorausschauende, an dem Arbeitskräfteangebot und der Wohnortnähe orientierte Daseinsvorsorge 

kann künftig, ohne die Entwicklung alternativer Angebote, dagegen nur eingeschränkt 

nachgekommen werden.

Gisselberg-Nord/Lahntal/Moischt: (G 322)

Die im Regionalplan 2010 als „Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung“ dargestellte, ca. 11 

ha umfassende Entwicklungsfläche nördlich des bestehenden Gewerbegebietes Gisselberg-

Nord ist nicht mehr im Entwurf des Regionalplans 2020 enthalten. Von den bisher im Regionalplan 

Stadtwald
Ohne Maßstab
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angebotenen Gewerbeflächen stellt diese Fläche, die aus Marburger Sicht mit Abstand am 

besten geeignete Option für eine Gewerbegebietsentwicklung dar; u. a. Nähe zur B 3 ohne 

Wohnnutzungen zu tangieren, keine Immissionskonflikte gegenüber schutzwürdigen Nutzungen, 

ebene Topografie, eingebunden in Infrastrukturen sowie dem Radwege- und ÖV-Netz, kurze Wege 

zu Wohnstandorten, bereits vorhandene Trennung zur übrigen Lahnaue durch den Straßendamm 

der ehemaligen B 255. 

Mit der Herausnahme dieser Gewerbeflächenentwicklungsoption würde sich die generell ohnehin 

schon angespannte Gewerbeflächensituation innerhalb der Stadtgrenzen und im Besonderen in der 

Kontinuität der Kernstadt weiter verschärfen. Als Grund für die Herausnahme dieses Gebietes in 

Gisselberg-Nord wird der Hochwasserschutz angeführt. Bei einem 100-jährlichen 

Hochwasserereignis bietet die Fläche rein rechnerisch einen Retentionsraum (Überflutungsbereich) 

in Höhe von wenigen Zentimetern. Bei der Berechnung des 100-jährlichen Hochwassers wurde 

allerdings das Rückhaltebecken im Bereich Großseelheim, welches das Hochwasser der Ohm, und 

damit dem Flussregime mit dem größeren Einzugsgebiet als die Lahn, rechnerisch nicht 

berücksichtigt. Gerade bei Hochwasserereignissen in Marburg hat das mit großem Aufwand durch 

den Lahn-Ohm-Verband gebaute und betriebene Rückhaltebecken, einen entscheidenden Einfluss. 

Daher ist es aus Sicht des Magistrats unangemessen und unverständlich, dass in Folge der 

Nichtberücksichtigung des großen Retentionsvolumens dieses Rückhaltebeckens bei den 

Hochwasserberechnungen das Vorranggebiet Gisselberg-Nord aus dem Regionalplanentwurf 

herausgenommen wurde. 

Es wird angeregt, unter Berücksichtigung der wasserwirtschaftlichen Belange, 

Lösungsmöglichkeiten (Neuberechnung der Hochwasserlinie, unter Anrechnung weiterer 

Retentionsflächen, wie beispielsweise das inzwischen realisierte Vorhaben an der „Gisselberger 

Spannweite“) auszuarbeiten, die in Gisselberg-Nord eine gewerbliche Entwicklung - explizit auch 

unter Auflagen des Hochwasserschutzes - auf der Fläche ermöglichen. 

Die Ausweisung des Gebietes „Gisselberg-Nord“ in Form und Umfang der im Regionalplan 

2010 gewählten Darstellung als „Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung“ hat deshalb 

für den Magistrat oberste Priorität.

Das im Entwurf angebotene „Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung“ im Stadtteil 

Moischt wirft in diesem Zusammenhang hinsichtlich Form und Lage eine Reihe von Fragen auf, die 

im Rahmen dieser Stellungnahme als Anregung gewertet werden sollen: wäre es nicht sinnvoller 

das Gebiet in Richtung Süd-Ost in Richtung Biogasanlage zu verschieben und entsprechend neu zu 

bemessen? Damit verbunden wäre neben der unmittelbaren Nachbarschaft zur bestehenden 

Biogasanlage die größere Distanz zum Siedlungskörper Moischt. Damit würde die Belastung der 

Anwohner deutlich reduziert. Zudem könnten damit schützenswerte Areale bzw. Nutzungen 

ausgespart werden. Mit der Wiederaufnahme des Gebiets Gisselberg-Nord sehen wir hier zudem 

die Möglichkeit einer Reduzierung der Potentialfläche um ein Drittel auf etwa 22 ha, ohne die 

Entwicklungsmöglichkeiten der Stadt zu gefährden.
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Grundsätzlich respektiert und akzeptiert der Magistrat die Bestrebungen der Oberen Landes-

planungsbehörde, dem Hochwasserschutz bzw. den wasserwirtschaftlichen Belangen im 

Allgemeinen im Bereich des Lahntales einen hervorragenden Stellenwert bei der Frage der weiteren 

Flächennutzungen einzuräumen. Wir teilen die Auffassung, dass die Bedeutung des 

Hochwasserschutzes in den nächsten Jahren steigen wird. Für den Magistrat steht gleichwohl der 

einstimmige Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 30.06.2017 (Vorlage VO/5648/2017 

Gewerbeentwicklungskonzept Marburg) und den damit in Verbindung stehenden Auftrag, die Fläche 

südlich der Südspange für die Novelle des Regionalplans anzumelden, im Raum. Unter der 

besonderen Berücksichtigung der wasserwirtschaftlichen Belange regt deshalb der Magistrat die 

Prüfung an, ob nicht - neben der o. a. Frage der Berücksichtigung des Ohm-Rückhaltebeckens - 

durch weitere geeignete Maßnahmen zur Schaffung von wasserwirtschaftlich wirksameren 

Retentionsflächen, beispielsweise durch die Renaturierung und damit ökologische Aufwertung von 

Uferbereichen im südlichen Lahnbereich, eine Gebietsentwicklung südlich der Südspange 

zumindest zukünftig im Rahmen von Abweichungsverfahren offen zu lassen. Beim angeregten 

Prüfvorgang weist der Magistrat ausdrücklich auf die Nähe zum ÖV-Knoten Südbahnhof, die 

Anschlussmöglichkeit zur B 3 und die Einbindung in das bestehende Radverkehrsnetz hin. Damit 

würde das Ziel einer engen räumlichen Verzahnung von Arbeit, Wohnen und Freizeit in der Stadt 

der kurzen Wege weiterverfolgt werden können. Die Universitätsstadt Marburg sieht für den Fall 

eines solchen erfolgreichen Abweichungsverfahrens keine Notwendigkeit mehr, Potentialflächen zur 

Gewerbeentwicklung in Moischt zu nutzen. 

Marburg-Cappel (G 309): 

Mit dieser ca. 6,7 ha großen angebotenen Entwicklungsoption wird ein Gebiet zur Entwicklung 

angeboten, dass im Planungszeitraum des Regionalplans und darüber hinaus nicht realisiert werden 

wird. Bereits im Zuge des Gewerbeentwicklungskonzepts (Vorlage VO/5648/2017) wurde das 

Gebiet in der „Anlage II: Flächenpotentiale im Bestand“ als „eher wenig für sinnvolle 

Gewerbenutzung geeignet“ (S. 78) beschrieben. 

Von Seiten der Oberen Landesplanungsbehörde wird im Regionalplan-Entwurf somit lediglich ein 

Angebot suggeriert, dass einerseits in den Flächenbilanzen seinen Niederschlag findet, gleichwohl 

aufgrund des Missverhältnisses von Erschließungsaufwand und Ertrag (nur eingeschränkt nutzbare 

Flächen aufgrund von Bauverboten gemäß Fernstraßengesetz, Allgemeinen Eisenbahngesetz 

sowie Verkehrsimmissionen im Verbund mit ungünstigem Zuschnitt) als Gewerbegebiet tatsächlich 

nicht zur Verfügung steht bzw. stehen wird. Die Universitätsstadt Marburg wird vor diesem 

Hintergrund diese Fläche nicht entwickeln. Die Umwidmung der Fläche in ein 

Vorbehaltsgebiet/Vorranggebiet Landwirtschaft entspricht dagegen den städtebaulichen Zielen für 

dieses Gebiet. Hiermit würde auch ein Signal in Richtung einer flächensparenden Entwicklung 

gesetzt.
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Abb. 3: „Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung“ Cappel

Michelbach/Görzhäuser Hof III (G 311)

Die vorgeschlagene Darstellung deckt sich im Hinblick auf Form und Größe im Wesentlichen mit 

den Darstellungen des Regionalplans 2010. Die angedeutete Grünzäsur zwischen dem Bestand 

und dem geplanten Vorranggebiet gibt die festgesetzte Kompensationsfläche mit der 

entsprechenden ökologischen Wertigkeit wieder. 

Abb. 4: „Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung“ 

Ohne Maßstab

Ohne Maßstab
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Eine weitere Ausweitung des Arbeitsplatzangebotes an diesem Standort ohne begleitende 

Maßnahmen zur Verkehrsbeeinflussung wird absehbar die ohnehin schon unbefriedigenden 

Verkehrsverhältnisse entlang betroffener Verkehrswege verschärfen. 

Im Rahmen dieser Stellungnahme steht deshalb an vorderster Stelle die Aufforderung an das 

RP-Gießen, Lösungsvorschläge zur verbesserten und konfliktärmeren Anbindung der beiden 

Pharmastandorte an das überregionale Verkehrsnetz - als flankierende Maßnahme zu den 

Maßnahmen der Universitätsstadt Marburg zur Vermeidung unnötiger Verkehre und in Abstimmung 

mit den zuständigen Straßenbaulastträgern - zu unterbreiten. Dabei legt die Universitätsstadt 

Marburg besonderen Wert darauf, dass Verkehre nicht zu Lasten sensibler Nutzungen in der 

Nachbargemeinde Lahntal verlagert werden. Sie regt an, dabei auch die Möglichkeiten eines 

Bahnanschlusses zu bedenken.

Mit der Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe – voraussichtlich aus der Pharmabranche – wird 

vermutlich auch der Trinkwasserverbrauch steigen. Im Zusammenhang mit der überörtlichen 

Bedeutung des Standortes für die gesamte Region Mittelhessen wird angeregt, Maßnahmen und 

Angebote zur Ausweitung des Trinkwasserangebotes am Standort zu treffen bzw. im Planwerk 

entsprechend zu verankern.

Beigefügt der städtischen Stellungnahme sind die Anregungen der Unteren Naturschutzbehörde, 

des Naturschutzbeirates, die Anregungen der Ortsbeiräte sowie einzelner Bürger*innen.

Dr. Thomas Spies

Oberbürgermeister

Finanzielle Auswirkungen

Keine 

Anlage/n

1 Stellungnahme Ortsbeirat Marbach

2 Stellungnahme Ortsbeirat Moischt

3 Stellungnahme Ortsbeirat Schröck

4 Stellungnahme Ortsbeirat Cappel

5 Stellungnahme Ortsbeirat Haddamshausen

6 Stellungnahme Ortsbeirat Michelbach

7 Stellungnahme Ortsbeirat Waldtal

8 Stellungnahme Ortsbeirat Wehrshausen
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9 Stellungnahme UNB

10 Protokoll Ortsbeirat Moischt

11 Stellungnahme Naturschutzbeirat

12 BI Wehrshausen

13 1. Stellungnahme Privatperson

14 2. Stellungnahme Privatperson
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EEEEen |

BE MARBURG B. UNIVERSITATSSTADT Ss)

Niederschrift

Sitzung des Ortsbeirats Marbach (öffentlich)

LU

Sitzungstermin: 22.Februar.2022
Sitzungsbeginn: 19.30 Uhr
Sitzungsende: 21:05 Uhr
Ort, Raum: Anbau Bürgerhaus, Emil.-v.-Behring-Str. 51, 35041 Marburg

Reguläre Mitglieder | | | | |
Jürgen Muth - Ortsvorsteher
Harry Underwood, - stellvertr. Ortsvorsteher

Ursula Schneider—Schriftführerin- |
Dr. Barbara Fröhlich

Dieter Jöckel

Werner Giede

Frank Scheer

Jörg Weiershäuser
Wilfried Wüst

Sonstige

Gäste |e Marbacher Bürger |i
|

|

Protokoll: |

zu1 Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Ge- |nehmigung der Tagesordnung |i
|

Ortsvorsteher Jürgen Muth eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Die form- N
und fristgerecht Einladung zur heutigen Sitzung stellt Her Muth fest. Anwesend sind

Seite: 1 von3
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9 Mitglieder des Ortsbeirat Marbach und somit beschlussfähig. Es werden keine Ein-
wände gegen diese Feststellung erhoben,

zu2 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 25.1.2022

Die Niederschrift der letzten Sitzung vom 25.1.2022 wurde einstimmig genehmigt.

zu3 Regionalplan Mittelhessen, Stadtteil Marbach

e Derneue Regionalplan Mittellhessen zeigt keine Veränderungen zum alten Plan
von 2010 auf. Der Stadtteil Marbach ist wieder vergessen in der zukünftigen Ver-
kehrsplanung und seiner Entwicklung! Die Stadt Marburg wird das Thema Ver-
kehrsplanung von sich aus auch nochmal aufnehmen und an das Regierungs-
präsidium weiterleiten.

e Im alten Plan steht noch die damals geplante Bauplanerweiterung hinter dem
Grundstück von „Phillipps“, welche vom Ortsbeirat Marbach abgelehnt wurde we-
gen: mangelndem Verkehrskonzept, mangelnde Planung der Parkplatzfreiflä-
chen. Fazit: Marbach erstickt im alten Verkehrskonzept und kann sich in der
jetzigen Situation kein Neubaugebiet unter alten Bedingungen leisten bzw.
vorstellen!

Beschluss:

Der Ortsbeirat Marbach wird keinen zusätzlichen Baumaßnahmen im Ortsteil zustim-

men, bevor ihm nicht ein adäquates Verkehrskonzept vorgelegt wird/ist! Der Ortsbeirat
Marbach möchte in diesem Verkehrskonzept gehört und mit einbezogen werden! Der

Ortsbeirat Marbach lehnt Planungen von Parkplatz bei Neubauten mit 0,5 pro 6Ä. Wohneinheiten ab!

- Der Ortsbeirat verweist auf das Gutachten der Stadt Marburg zur Klimasituation in die-
sem Bereich, welches deutlich aussagt, dass es hier um eine sensible Klimasituation
für die Stadt Marburg geht/ist, welche nicht bebaut werden sollte!
Dieses Gebiet dient als:

e Kaltluftflächenerzeuger

e Frischluftbahnen

e Schwammfunktionen

Siehe Link: PDF 2022-RP-Klima_Anlage zu DS IX_73.PDF

Abstimmungsergebnis:

Ja 8

Nein 0
Enthaltung 1

. Sekte: 2 von 3
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"zu4Geplanter WohnungsbauObererRotenbergInVerbindungmittegut
Markt UT

e Beider Vorstellung und Planung zum tegut Markt im Jahre 2016-19 wurden um
die 30-45 Wohneinheiten (WE) vorgestellt, als max. 3-stöckig und Reihenhäu-
ser. Das jetzige Bauplanungsvorhaben sieht bis zu 75 WE vor, welche der Orts-
beirat Marbach in dieser Höhe der WE ablehnt!

e Laut Koalitionsvertrag der Stadt Marburg sieht er ein Dialog mit den Bürgern
vor, welche hier aber nicht eingehalten wird!

« Inder heutigen Sitzung des Ortsbeirat Marbach wurde ein deutliches Votum an
Unmut über die Ignoranz der Situation verkehrstechnisch sowie andere Be-
lange der Marbach an die Stadt Marburg und die anwesende Presse mitgeteilt.
Man vertröstet den Ortsteil Marbach, aber beachtet nicht die Verkehrsproble- |

matik vor Ort - Marbach erstickt im Verkehr! |e Es muss von der Stadt Marburg eine Diskussionsgrundlage auf Augenhöhe mit |
Bürgerbeteiligung in der Marbach ermöglicht werden! |

e Inder Sitzung vom 25.1.22 wurde allen Anwesenden versprochen, einen Link |

für die Planungsunterlagen zum Oberen Rotenberg zur Verfügung zu stellen - |
dieser ist bis heute nicht erfolgt!

e Bürgerbeteiligung ist nicht vorhanden
e Wo ist das Klimagutachten?
e Stadtentwicklungskonzept — wo ist das für den Ortsteil Marbach? Es gab mal

eine Version 6 |

zu 5 Verschiedenes |
h

— een i

e Verkehrsberuhigung in der Straße Am Berg - Stadt plant eventuell eine Fahrbahn- |
verengung, so wie Markierung der 30 auf der Straße und der Schraffierung vor der |
Treppe |

e Bänke (halbrund), Tische und Wippgestelle für Kinder würde die Stadt Marburg im
Bereich der Festwiese uns zukommen lassen.

e Die Neugestaltung der Bushaltestelle an der Emil-von-Behringstraße wird voraus-
sichtlich vorgezogen auf 2023 als wie geplant 2024. Die dort befindlichen Park-
plätze werden beibehalten. |

e Nächste Ortsbeiratssitzung voraussichtlich 22. März. 2022 M
|
!

|

Marburg, 22.Februar. 2022 |

Wd- Inc |I ameDar ’
ürgen Muth Ursula Schneider

Ortsvorsteher Schriftführer |
|
|

|

Seite: 3 von 3 |
|
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Von:                                   Hesse, Peter
Sent:                                  Sun, 6 Feb 2022 14:39:32 +0100
An:                                     Kintscher, Bernd;Stadtplanung
Cc:                                      Gremien;Sören Heine;heike.balsam@arcor.de;Fatma Aydin;Tanja Bauder-
Wöhr;koehlerkayina@gmail.com;Dietmar Dern;Michael Korte;Gunnar Stauzebach
Betreff:                             AW: Beteiligungsphase zum Entwurf des Regionalplans 2020

Hallo Herr Kintscher,
 
anbei die Stellungnahme des Ortsbeirates Cappel, die er in seiner Sitzung am 03.02.2022 unter 
dem TOP 5  mehrheitlich beschlossen hat:
 

zu 5        Stellungnahmen zum offengelegten Regionalplanentwurf Mittelhessen
 
Der Ortsbeirat Cappel lehnt den in der Frage, ob in der südlichen Lahnaue von Marburg ein weiteres 
Gewerbegebiet in den neuen Regionalplan hineingeschrieben werden soll mehrheitlich ab und schließt 
sich in der Begründung dem Regierungspräsidium Gießen an:
 
- die Lahnaue sei Vorranggebiet für vorbeugenden Hochwasserschutz und dürfe damit grundsätzlich 
nicht bebaut werden 
- eine Zerstörung der Lahnaue in Cappel für ein neues Gewerbegebiet sei mit dem Ziel, 
Gewerbeentwicklung nachhaltig für Menschen, Tiere und Umwelt zu gestalten, nicht vereinbar
- als Naherholungsregion ist die Lahnaue bei Jogger*innen, Spaziergänger*innen, Radfahrer*innen und 
Inliner*innen sehr beliebt und stark frequentiert 
- auch Belüftungsfunktion und Niederschlagaufnahme haben in diesem Gebiet enorme Bedeutung
 
Der Entwurf des neuen Regionalplans soll nicht erweitert und die ökologisch wertvollen Lahnauen in 
Cappel geschützt werden und erhalten bleiben.
 
Zu den ausgewiesenen Gebieten G308 und G309 hat sich der Ortsbeirat mit nur einer Ja –Stimme und 7 
Nein - Stimmen mehrheitlich gegen die Umsetzung im Regionalplan entschieden.
Zu dem Gebiet G308 hat ja selbst das Regierungspräsidium keine günstigen Voraussetzungen 
ausgewiesen und eher ein Verzicht empfohlen.
Das Gebiet G309 ist aber vom RP als unbedenklich angezeigt. Für dieses Gebiet G309 sieht der Ortsbeirat 
keine vernünftige Umsetzung, da zur Erschließung für An- und Abfahrten zusätzliche Anbindungen an die 
B3a erfolgen müssten. Dies sei absolut unverhältnismäßig zum Aufwand und dem dadurch zu 
erwartetem Flächengewinn. Eine Erschließung durch das Cappeler Feld lehnt der Ortsbeirat ausdrücklich 
ab.
 
Für den Ortsbeirat
Peter Hesse
Ortsvorsteher
 

Von: Kintscher, Bernd <Bernd.Kintscher@marburg-stadt.de> 
Gesendet: Mittwoch, 19. Januar 2022 15:42
An: Aab, Peter <ov-michelbach@marburg.de>; Bergmann, Andreas <ov-wehrshausen@marburg.de>; 
Birgit Stein (ov-elnhausen@marburg.de) <ov-elnhausen@marburg.de>; Debus, Heinz-Konrad <heinz-
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konrad.debus@t-online.de>; Detriche, Hubert <Hubert.Detriche@gmx.de>; Dziehel, Gerhard 
<gerd.dziehel@t-online.de>; Gabriele Baumgart (ortsvorsteher.weidenhausen@gmail.com) 
<ortsvorsteher.weidenhausen@gmail.com>; Günther, Gernot <gernotguenther@t-online.de>; Heck, 
Hermann <heheck@gmx.de>; Heuser, Uwe <heuser.uwe@t-online.de>; Lotz-Halilovic, Erika <lotz-
halilovic@web.de>; Margarete Hokamp (margret.hokamp@t-online.de) <margret.hokamp@t-
online.de>; Muth, Jürgen <juka-muth@t-online.de>; OV Bauerbach <ov@bauerbach.de>; Hesse, Peter 
<Peter.Hesse@marburg-stadt.de>; Reckling, Peter <peter.reckling@web.de>; Reitze, Harald Dr. 
<reitzeh@gmx.de>; Sandra Laaz (sandra@laaz.de) <sandra@laaz.de>; Schneider, Ludwig 
<ludwig.schneider@maler-schneider-marburg.de>; Schock, Dr. Sabine <sabineschock@gmail.com>; 
Tietz, Antje <an.ti@gmx.de>; Uwe Rauch (ov-ronhausen@marburg.de) <ov-ronhausen@marburg.de>; 
Vaupel, Dirk <Dirk.Vaupel@arcor.de>; Zieske, Bernhard <ov-bortshausen@marburg.de>; Zimmermann, 
Achim <ov-cyriaxweimar@marburg.de>
Cc: Klug, Manuela <Manuela.Klug@marburg-stadt.de>; Oberbürgermeister 
<oberbuergermeister@marburg-stadt.de>
Betreff: Beteiligungsphase zum Entwurf des Regionalplans 2020
 
Sehr geehrte Ortsvorsteherinnen, sehr geehrte Ortsvorsteher,
 
wie Ihnen bereits bekannt ist, läuft aktuell die Beteiligung zum offengelegten 
Regionalplanentwurf. Vom Träger der Regionalplanung, der Regionalversammlung 
Mittelhessen, sind wir als Universitätsstadt Marburg aufgefordert worden, eine Stellungnahme 
zum Entwurf abzugeben.
 
Die städtische Stellungnahme basiert im Wesentlichen auf den Anregungen der Ortsbeiräte und 
den von den Planungen betroffenen Fachdiensten. Gesammelt und gesichtet werden die 
städtischen Stellungnahmen beim zuständigen Fachdienst 61; dieser wird auch die notwendige 
Vorlage für die Stadtverordneten erstellen. Um für die Vorlage am 25.03.2022 den 
Stadtverordnetenbeschluss zu bekommen, muss diese bereits/spätestens am 02.03.22 vom 
zuständigen Dezernenten, Herrn OB Dr. Spies, unterschrieben sein. Vor diesem Hintergrund 
möchte ich Sie bitten, Ihre Stellungnahme
 
bis spätestens zum Freitag, den 18.02.2022 an uns zu senden; bitte auch Fehlanzeige.
 
Die Unterlagen sind im Netz einzusehen, unter folgender Adresse:
 
https://rp-giessen.hessen.de/planung/regionalplanung/regionalplan-mittelhessen
 
Falls Rückfragen bestehen, stehe ich gerne zur Verfügung.
 
 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
 
Bernd Kintscher
 

 
Magistrat 
der Universitätsstadt Marburg 
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Fachdienst Stadtplanung und Denkmalschutz
 
Barfüßerstraße 11 
D-35037 Marburg
Tel.: 06421 201-1640
Fax: 06421 201-1636
 
stadtplanung@marburg-stadt.de
Bernd.Kintscher@marburg-stadt.de
Internet: www.marburg.de
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Von:                                   Peter Aab
Sent:                                  Fri, 18 Feb 2022 22:59:35 +0100
An:                                     Peter Aab
Cc:                                      Philip.Loch@t-online.de;Philip.loch@bayer.com;Matthias Kothe 
(matthias.kothe@t-online.de);agnes.kaminski@t-online.de;Felix@Quast-mr.de;Till Koerner;Miriam 
Mainka;Andreas Schogs;Peter Aab
Betreff:                             Stellungnahme des Ortsbeirats Marburg - Michelbach zum Regionalplan Siedlung
Anlagen:                           Ortsbeirat Michelbach _ Stellungnahme Regionalplan Siedlung Beschluss.docx, 
Ortsbeirat Michelbach _ Stellungnahme Regionalplan Siedlung 2022-02-07.docx

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Ortsbeirat Marburg - Michelbach sendet Ihnen die dem Magistrat der Stadt Marburg, 
vertreten durch Herrn Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies, heute vor dem Rathaus 
übergebene konstruktive Stellungnahme zu Ihrer Kenntnis, insbesondere die Beschlüsse und die 
vorgetragenen Gründe.

Mit freundlichen Gründen

Peter Aab
Ortsvorsteher
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Siedlung: Wir lehnen die Siedlungsgebiete S313 und S314 ab. Wir fordern die Stadt Marburg und den 
Oberbürgermeister dazu auf, die Siedlungsflächen aus dem Regionalplan entfernen zu lassen und die 
Position der Michelbacher Bürger zu vertreten.

Abstimmung: Einstimmig

Gewerbe: Wir fordern die Begrenzung des Vorranggebietes G311 auf 17 ha (wie in der bisherigen 
Bauleitplanung Görzhausen III vorgesehen).
Wir lehnen eine darüberhinausgehende weitere Ausdehnung in Richtung der Wohnbebauung 
Michelbachs und in die Gemarkung Michelbach ab.

Abstimmung: Einstimmig
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Stellungnahme des Ortsbeirates Michelbach zum Entwurf der Regionalversammlung 
Mittelhessen zum Regionalplan (Vorranggebiete Siedlung S313 und S314 und Vorranggebiet 
Gewerbe G311)

Im vorliegenden Regionalplan ist ein Vorranggebiet Gewerbe und zwei Vorranggebiete 
Siedlung ausgewiesen, die unmittelbaren Einfluss auf die in Michelbach wohnenden 
Menschen haben. Zu dieser Planung nimmt der Ortsbeirat wie folgt Stellung:

Ausgangslage:

Michelbach ist seit vielen Jahren der am stärksten wachsende Stadtteil der Stadt Marburg. Das 
Neubaugebiet wurde in mittlerweile 5 Bauabschnitten kontinuierlich erweitert. Einer der 
Gründe war der parallel verlaufende zuletzt massive Ausbau des nahen Industriegebietes 
Görzhausen. 

Der dörfliche Charakter unseres Stadtteils hat sich durch 

 Zunahme an nächtlichen Licht- und Schallimmissionen durch das sich ausdehnende 
Industriegebiet, 

 Beeinträchtigung des naturnahen Landschaftsbilds und des naturnahen Wohnens, 
 Reduzierung von Agrar- und Waldflächen,
 das (dauerhaft grenzwertig!) am stärksten Nitrat-belastete Trinkwasser des 

Landkreises und nicht zuletzt 
 durch Belastungen aufgrund des ansteigenden motorisierten Individual- und 

Lieferverkehr 

bereits stark verändert. 

Neben drei bereits seit vielen Jahren betriebenen Windkraftanlagen in weniger als 1 km 
Entfernung zur Wohnbebauung ist ein weiteres Vorranggebiet für die Errichtung von 
wohnortnahen Windkraftanlagen im Süden Michelbachs vorgesehen. 

Das Gewerbegebiet Görzhausen soll durch die Vorrangfläche G311 erweitert werden, welche 
nahezu die Größe der beiden Gewerbegebiete Görzhausen I und Görzhausen II umfasst. Die 
Vorrangfläche G311 reicht bis auf wenige hundert Meter an die Wohnbebauung Michelbachs 
heran.

Mit Ausnahme des Ortes Sterzhausen (Gemeinde Lahntal), sind in umliegenden Dörfern und 
Stadtteilen mit ebenso guter Verkehrsanbindung an den Industriestandort Görzhausen, wie z. 
B. die Stadtteile Dagobertshausen, Elnhausen, Wehrshausen, Dilschhausen und Wehrda und 
die Dörfer Caldern und Goßfelden (beide Gemeinde Lahntal) in der Regionalplanung keine 
zusätzlichen  Siedlungsflächen vorgesehen. Die vorgesehen Siedlungsflächen S313 und S314 
sind flächenmäßig fast so groß, wie die derzeitige Fläche Michelbachs – inklusive des 
Neubaugebietes.

Proportionalität der Regionalplanung für Vorranggebiete „Siedlung“

Die Vorrangflächen Siedlung S313 (Größe 13,1 ha) und S314 (Größe 25,9 ha) umfassen eine 
Fläche von 39 ha, für das gesamte Stadtgebiet Marburg sind für Siedlung 147 ha vorgesehen. 
Das bedeutet für Michelbach einen Anteil von 27 %. Die Fläche des Stadtteils Michelbach 
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beträgt 8,39 km2, die des Stadtgebietes Marburg 123,91 km2, was einem Anteil von lediglich 
6,8% entspricht. Michelbach wäre mit der Ausweisung der beiden Vorranggebiete Siedlung 
demnach einmal mehr deutlich überproportional betroffen.

Siehe hierzu die folgende Karte:

Karte 1: Planungsflächen mit geplanten Vorranggebieten Siedlung S313 / S314 und 
Gewerbe G311.

Zu den Vorranggebieten im Einzelnen:
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Vorranggebiet Siedlung S313 

Die hier für Siedlung vorgesehene Fläche umfasst sowohl das bestehende Sportgelände „Am 
Wall“ mit dem dort etablierten Kunstrasenplatz  und einen Erlebnispavillon, als auch 
weitgehende Flächen eines prosperierenden Reiterhofes und weiterer Gewerbeflächen . 
Zusätzlich ist das Friedhofsgelände enthalten.

Die Stadt Marburg plant zur Erweiterung des Sportgeländes die Errichtung einer Sport-/ 
Mehrzweckhalle auf der geplanten Fläche des benannten Siedlungsgebiets S313 und damit 
verbunden die Verlagerung der Sportstätte „Am Lorch“ und des Bürgerhauses im Ortskern. 
Auf den hier freiwerdenden Flächen sollte und könnte dann Wohnbebauung entstehen.
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Vorranggebiet Siedlung S314

Die hier für Siedlung vorgesehene Fläche umfasst verhältnismäßig große Ackerflächen , die 
ortsansässigen Nebenerwerbslandwirten als Existenzgrundlage dienen, als auch eine 
Streuobstwiesen , auf der historische z. T. Jahrhunderte alte Obstsorten (vorrangig alte 
Apfelsorten) angebaut sind. Hier wäre ein Bestand von über 300 mehr als 20 Jahre alter 
Bäume betroffen, die dem Erhalt der Artenvielfalt und Biodiversität dienen. 

Der Nordöstliche Teil liegt in einer Senke , die auch aufgrund der Topografie 
(Nordhanglage) und des damit verbundenen verminderten Sonneneinfalls als 
Siedlungsfläche denkbar ungeeignet ist. 

Der nördliche Teil der Fläche  grenzt unmittelbar an eine bewaldete Fläche, die wichtig für 
die Naherholung der Bürger ist und einen gewissen Schallschutz zur B62 bietet.
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Der Ortsbeirat Michelbach fordert hinsichtlich der Regionalplanung zum Thema Siedlung und 
Gewerbe die Sicherstellung von mehr Nachhaltigkeit und bessere Verteilung der Belastungen 
auf umliegende Stadtteile und Gemeinden, konkret:

Verbindliche und umfassende Untersuchung möglicher Auswirkungen der Regionalplanung 
auf Klima (Frischluftzufuhr), Bodenversiegelung (Hochwassergefahr durch 
Starkregenereignisse), Lichtemissionen, Trinkwasserqualität des Brunnens und die 
Verkehrsproblematik durch Erweiterung des Industriestandortes und individuellen Verkehrs 
durch die zusätzlichen Siedlungsflächen.

Ablehnung der Flächen VRG Siedlung S313 und S314 

S313: Die Fläche beinhaltet das derzeitige Sportgelände und mögliche 
Erweiterungsfläche für den Breitensport und die bereits geplante Sport-/ 
Mehrzweckhalle inklusive Zuwegung und erforderliche Park- und 
Ausgleichsflächen.

Größere Flächen des Gebietes bestehen aus stark durchfeuchteten Böden 
(Auengebiet).

Die Fläche beinhaltet zudem den bestehenden Reiterhof, dem 
Gewerbebetriebe und den Friedhof.

Eine Erschließung für Wohnbebauung wäre demnach unverhältnismäßig, 
verändert das historische Dorfbild und würde eine Verriegelung der 
Frischluftzufuhr bedeuten.

S314: Die Fläche des VRG beinhaltet ökologisch wertvolle Streuobstwiesen mit 
historischen Obstsorten. 

Die landwirtschaftlich genutzten Flächen sind für die heimischen Betriebe 
unverzichtbar. Ein Wegfall der Flächen widerspräche einer nachhaltigen, 
regionalen Lebensmittelerzeugung.

Wir fordern eine intensivere und verbindliche Planung über Michelbach hinaus gehender 
Siedlungsflächen in den in umliegenden Dörfern und Stadtteilen mit ebenso guter 
Verkehrsanbindung an den Industriestandort Görzhausen, wie z. B. die Stadtteile 
Dagobertshausen, Elnhausen, Wehrshausen, Dilschhausen und Wehrda und die Dörfer 
Caldern und Goßfelden (beide Gemeinde Lahntal). Verteilt man die für Michelbach 
vorgesehenen Flächen auf mehrere Schultern, verteilen sich auch die Beeinträchtigungen und 
Belastungen für die anwohnenden Menschen. 

Als Alternative zur Ausweisung überdimensionierter Vorrangflächen für Siedlung (S313 und 
S314) ohne schlüssige Verkehrskonzepte schlagen wir folgendes vor:

Ausbau der innenliegenden Flächen Michelbachs für Wohnbebauung (z. B. durch 1. Errichtung 
einer Sport-/Mehrzweckhalle und Erweiterung des Sportgeländes im Außenbereich „Am Wall“ 
und 2. Rückbau des Bürgerhauses und des Sportgeländes „Am Lorch“ zugunsten einer 
Wohnbebauung im Innenbereich (2,5 ha)).
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Wir sind offen für eine sukzessive, sanfte Erweiterung der bisherigen Wohnbebauung an 
Randlagen Michelbachs nach dem „Zwiebelprinzip“. Dieses ist im Vorfeld der 
Flächennutzungs- und Bauleitplanung (< 5 ha) in Abstimmung mit dem Ortsbeirat jederzeit 
und auch ohne Ausweisung von Vorranggebieten im Regionalplan möglich. 

Begrenzung des VRG Gewerbe G311 

Wir fordern die Begrenzung des Vorranggebietes auf 17 ha (wie in der bisherigen 
Bauleitplanung Görzhausen III vorgesehen).

Wir lehnen eine darüberhinausgehende weitere Ausdehnung in Richtung der Wohnbebauung 
Michelbachs ab. 
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Kontakt zur Stadtverwaltung 
Anschrift: Rathaus, Markt 1, 35035 Marburg 
Telefon: 06421 201-0   Fax: 06421 201 1591 
E-Mail: stadtverwaltung@marburg-stadt.de 
Internet: www.marburg.de 

Der Ortsbeirat des Stadtteils Waldtal ♦ 35039 Marburg 
 
Magistrat der Stadt Marburg 
FD Stadtplanung 
z.H. Herrn Bernd Kintscher 
Barfüßerstraße 11 
35039 Marburg 
 

 
 

Ortsbeirat des Stadtteils Waldtal 

Ansprechpartner: 

Ortsvorsteher Gerhard Dziehel 
Fuchspaß 14 
35039 Marburg 
Tel.: 06421 63903 
Mobil: 0171 680 60 56 
E-Mail: gerd.dziehel@t-online.de 
 
Sprechzeiten: 
Jederzeit nach telefonischer Absprache 

 Datum:  Donnerstag, 17.02.2022 
 
 

 
 
 
Stellungnahme des Ortsbeirats Marburg-Waldtal zum Regionalplan Mittelhessen 2010 

 

 

Der Ortsbeirat hat in seiner Sitzung vom 16.02.2022 die Ortsbeiratsmitglieder über den          

Regionalplan Mittelhessen 2010 informiert und über seine Relevanz für den Stadtteil             

gesprochen. 

Begrüßt wurde von den Mitgliedern des Ortsbeirats die Möglichkeit über das                           

Beteiligungsverfahren eigene Belange einzubringen 

Wir sind als Bewohner nicht unmittelbar von den Planungen betroffen. Jedoch ist uns wichtig, 

dass der Stadtteil weiterhin eine gute Busverbindung mit öffentlichen Linien beibehält. Der den 

Stadtteil umgebende Wald sollte als Naherholungsgebiet geschützt und erschlossen werden. 

Mit Aufmerksamkeit ggfs. mit Sorge sehen wir jedoch, dass auf den Plänen die Besiedlung auf 

den Lahnbergen durch Kliniken und Universitätsgebäude erheblich erweitert werden soll.   

Ebenso sehen wir, dass im Stadtteil Bauerbach Siedlungsgebiete erschlossen werden. Dort fehlt 

jedoch eine alle Tage der Woche gängige Busverbindung sowie keine Einkaufsmöglichkeiten für 

den täglichen Bedarf.  

Werden diese Besiedlungspläne umgesetzt, so müssen wir davon ausgehen, dass es zu einem 
erhöhten Verkehrsaufkommen auf der - das Stadtteil umschlossenen - Panoramastraße     
kommen wird. Damit wird eine erhöhte Lärmbelästigung zu Lasten der Wohnqualität im Waldtal 
insbesondere Am Rain und am Ginseldorfer Weg zu erwarten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Gerhard Dziehel 
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Von:                                   Andreas Bergmann
Sent:                                  Sun, 13 Feb 2022 18:13:17 +0100
An:                                     Kintscher, Bernd;Stadtplanung
Cc:                                      Jürgen Vorlop;Manfred u Gertrud Thedinga;Michi Groß;Sauerwald
Betreff:                             AW: Beteiligungsphase zum Entwurf des Regionalplans 2020
Anlagen:                           Stellungnahme Entwurf Regionalplan 2021.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Kintscher,
 
im Anhang schickt Ihnen der Ortsbeirat seine Stellungnahme zum Entwurf des Regionalplans 2021 mit 
der Bitte, die Stellungnahme in die Vorlage zur Stadtverordnetenversammlung aufzunehmen.
Der Ortsbeirat bittet den Eingang seiner Stellungnahme zu bestätigen.
Mit freundlichen Grüßen
 
Andreas Bergmann
Ortsvorsteher Wehrshausen
Wehrshäuser Str. 2d
35041 Marburg
Tel. (06421) 35665
Mobil 01709301664
 
 

Von: Kintscher, Bernd <Bernd.Kintscher@marburg-stadt.de> 
Gesendet: Mittwoch, 19. Januar 2022 15:42
An: Aab, Peter <ov-michelbach@marburg.de>; Bergmann, Andreas <ov-wehrshausen@marburg.de>; 
Birgit Stein (ov-elnhausen@marburg.de) <ov-elnhausen@marburg.de>; Debus, Heinz-Konrad <heinz-
konrad.debus@t-online.de>; Detriche, Hubert <Hubert.Detriche@gmx.de>; Dziehel, Gerhard 
<gerd.dziehel@t-online.de>; Gabriele Baumgart (ortsvorsteher.weidenhausen@gmail.com) 
<ortsvorsteher.weidenhausen@gmail.com>; Günther, Gernot <gernotguenther@t-online.de>; Heck, 
Hermann <heheck@gmx.de>; Heuser, Uwe <heuser.uwe@t-online.de>; Lotz-Halilovic, Erika <lotz-
halilovic@web.de>; Margarete Hokamp (margret.hokamp@t-online.de) <margret.hokamp@t-
online.de>; Muth, Jürgen <juka-muth@t-online.de>; OV Bauerbach <ov@bauerbach.de>; Hesse, Peter 
<Peter.Hesse@marburg-stadt.de>; Reckling, Peter <peter.reckling@web.de>; Reitze, Harald Dr. 
<reitzeh@gmx.de>; Sandra Laaz (sandra@laaz.de) <sandra@laaz.de>; Schneider, Ludwig 
<ludwig.schneider@maler-schneider-marburg.de>; Schock, Dr. Sabine <sabineschock@gmail.com>; 
Tietz, Antje <an.ti@gmx.de>; Uwe Rauch (ov-ronhausen@marburg.de) <ov-ronhausen@marburg.de>; 
Vaupel, Dirk <Dirk.Vaupel@arcor.de>; Zieske, Bernhard <ov-bortshausen@marburg.de>; Zimmermann, 
Achim <ov-cyriaxweimar@marburg.de>
Cc: Klug, Manuela <Manuela.Klug@marburg-stadt.de>; Oberbürgermeister 
<oberbuergermeister@marburg-stadt.de>
Betreff: Beteiligungsphase zum Entwurf des Regionalplans 2020
 
Sehr geehrte Ortsvorsteherinnen, sehr geehrte Ortsvorsteher,
 
wie Ihnen bereits bekannt ist, läuft aktuell die Beteiligung zum offengelegten 
Regionalplanentwurf. Vom Träger der Regionalplanung, der Regionalversammlung 
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Mittelhessen, sind wir als Universitätsstadt Marburg aufgefordert worden, eine Stellungnahme 
zum Entwurf abzugeben.
 
Die städtische Stellungnahme basiert im Wesentlichen auf den Anregungen der Ortsbeiräte und 
den von den Planungen betroffenen Fachdiensten. Gesammelt und gesichtet werden die 
städtischen Stellungnahmen beim zuständigen Fachdienst 61; dieser wird auch die notwendige 
Vorlage für die Stadtverordneten erstellen. Um für die Vorlage am 25.03.2022 den 
Stadtverordnetenbeschluss zu bekommen, muss diese bereits/spätestens am 02.03.22 vom 
zuständigen Dezernenten, Herrn OB Dr. Spies, unterschrieben sein. Vor diesem Hintergrund 
möchte ich Sie bitten, Ihre Stellungnahme
 
bis spätestens zum Freitag, den 18.02.2022 an uns zu senden; bitte auch Fehlanzeige.
 
Die Unterlagen sind im Netz einzusehen, unter folgender Adresse:
 
https://rp-giessen.hessen.de/planung/regionalplanung/regionalplan-mittelhessen
 
Falls Rückfragen bestehen, stehe ich gerne zur Verfügung.
 
 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
 
Bernd Kintscher
 

 
Magistrat 
der Universitätsstadt Marburg 
Fachdienst Stadtplanung und Denkmalschutz
 
Barfüßerstraße 11 
D-35037 Marburg
Tel.: 06421 201-1640
Fax: 06421 201-1636
 
stadtplanung@marburg-stadt.de
Bernd.Kintscher@marburg-stadt.de
Internet: www.marburg.de
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Kontakt 
Rathaus: Markt 1, 35037 Marburg 
Telefon:  06421 201-0, Fax: 06421 201-591 
E-Mail:  stadtverwaltung@marburg-stadt.de 
Internet: www.marburg.de 

Bankkonten 
Sparkasse Marburg-Bied. 
Volksbank Mittelhessen 
Postbank Frankfurt 

 
100 104 03 
163 751 01 
22 11 – 603 

 
 BLZ 533 500 00 
 BLZ 513 900 00 
 BLZ 500 100 60 

Buslinien 
Linie 16 
Haltestelle Marktplatz 

 
 

Der Ortsbeirat des Stadtteils Wehrshausen ♦ 35041 Marburg 

 
Der Magistrat 
Fachdienst 61 
Fachdienst Stadtplanung und Denkmalschutz 
Herrn Bernd Kintscher 
Barfüßerstraße 11  
 
35037 Marburg 
 

ORTSBEIRAT DES STADTTEILS 
WEHRSHAUSEN 
Ansprechpartner: 
Ortsvorsteher Andreas Bergmann 
Wehrshäuser Str. 2d 
35041 Marburg-Wehrshausen 
Tel.: 06421 35665 
Mobil: 01709301664 
E-Mail: ov-wehrshausen@marburg.de 
 

Sprechzeiten: 
Ortsbüro: Wehrshäuser Str. 2 
Dienstag von 17:00 – 19:00 Uhr 
  
 

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen, unsere Nachricht vom Datum  

02/Bo/672400 – 172/2014 vom 25.11.16   

 
Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen, unsere Nachricht vom Datum  

02/Bo/672400 – 172/2014 vom 25.11.16   

 
Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen, unsere Nachricht vom Datum  

02/Bo/672400 – 172/2014 vom 25.11.16   

Datum:  

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen, unsere Nachricht vom Datum 11. Februar 2022 

   

Stellungnahme zum Entwurf des Regionalplans 2021 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr Kintscher, 

 

der Ortsbeirat Wehrshausen hat auf seiner Sitzung am 2. Februar 2022 einstimmig beschlossen, 

dass keine Bebauung auf der landwirtschaftlichen Fläche zwischen dem Ortsrand Auf’m Gebran-

de und der Kreisstraße K 80, sowie der Weinstraße entstehen darf. 

Im Entwurf des Regionalplans wurde die Ackerfläche von einem Vorranggebiet für Landwirtschaft 

in ein Vorbehaltsgebiet geändert. Damit wäre eine Wohnbebauung am Ortsrand auf dem Höhen-

zug zum Stadtteil Marbach möglich. Der Ortsbeirat hält die Fläche für die Frischluftzufuhr zur 

Stadt hin für sehr bedeutend und unverzichtbar. Außerdem würde das Kanalsystem eine weitere 

Ortsrandbebauung nicht aufnehmen können. 

Der Ortsbeirat erhebt Einspruch das Vorranggebiet für Landwirtschaft in ein Vorbehaltsgebiet für 

Landwirtschaft zu ändern. Wir fordern, unsere Stellungnahme in die Vorlage für die Stadtver-

sammlung am 25.03.2022 aufzunehmen und die Änderung im Entwurf zum Regionalplan zu ver-

anlassen. 

In der Anlage ist die betreffende Fläche mit einem Vergleich zum vorherigen Regionalplan be-

schrieben. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Andreas Bergmann 
 
 
1 Anlage 
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Entwurf Regionalplan Mittelhessen 2021 
 

 
 
 

Regionalplan Mittelhessen 2010 
 

 
 
 
 
 

Ausweisung als 
Vorranggebiet für 

Landwirtschaft und 
nicht als Vorbe-

haltsgebiet 

Im Regionalplan 2010 
als Vorranggebiet für 
Landwirtschaft aus-

gewiesen  
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Niederschrift

Sitzung des Ortsbeirats Moischt (öffentlich)

Sitzungstermin: 08.02.2022

Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr

Sitzungsende: 20:00 Uhr u .
Ort, Raum: Mehrzweckhalle, Eulenkopfstr. 55, 35043 Marburg !

f

r”TEE TEENFERNeeverenETTRSPRT TEERREGT SERTTRSESTTEeen
!Anwesende \ DEE Rue en En
Ei ineweinel ine Rule Riniehäinilr Dateiainnciiuiiin. 3 Bahraindran annssheieursmnrebt Kind Biadkanhundsurehad

Reguläre Mitglieder

Margarete Hokamp - Ortsvorsteherin |
Armin Dönges -stellvertr. Ortsvorsteher

Birgit Boßhammer - Schriftführerin |

Konrad Block (entschuldigt) |
Walter Kreuer (entschuldigt) |
Rainer Henz

Gerhard Wacker (entschuldigt)

Sonstige

{ In der anschließenden Bürgersprechstunde wurden von ei- |
nem Mitglied der Bürgerinitiative 485 Unterschriften an die |
Ortsvorsteherin mit der Bitte um Weiterleitung an den Ober- |
bürgermeister der Stadt Marburg abgegeben

Gäste |
|

|
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Protokoll über die Ortsbeiratssitzung am 08.02.2022

EEG. j

zu1 Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmi-
gung der Tagesordnung

Die Ortsvorsteherin M. Hokamp eröffnet die öffentliche Sitzung und begrüßt die MitgliederInnen
des Ortsbeirates und alle anwesenden Bürgerlnnen.

Sie stellt die Beschlussfähigkeit des Ortsbeirates fest, weil mehr als die Hälfte der Mitgliederln- |
nen anwesend sind. |
Es werden keine Bedenken gegen Form und Frist der Einladung erhoben. |

Die Tagesordnung wird in der aufgeführten Form des Einladungsschreibens genehmigt. |
|

zu2 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 02.11.2021 \ |

Die Niederschrift über die Sitzung am 02.11.2021 wird einstimmig genehmigt. !
|

; |

zu3 Beteiligung zum offengelegten Regionalplanentwurf |

Beschluss: Der Ortsbeirat spricht sich einstimmig gegen den Regionalplanentwurf aus. 61
Die Ortsvorsteherin wird beauftragt eine Stellungnahme gemäß den Beiträgen und Ein-
gaben der Ortsbeiratsmitglieder zu verfassen und diese Stellungnahme fristgerecht ein-
zureichen. |

zu4 Antrag auf Instandsetzung des Feldweges Hahnerheide in Höhe Haus Nr. 14 |

Beschluss: Der Ortsbeirat beschließt einstimmig, dass der in Punkt 4 genannte Antrag _ |
gestellt wird. ö6 |

a... |
zu5 Bericht der Ortsvorsteherin |

Die Ortsvorsteherin berichtet über erfolgte bzw. noch geplante Aktionen und Vorhaben in |
Moischt. .

zu6 Verschiedenes |

keine |

Die nächste öffentliche Sitzung des Ortsbeirates Moischt findet am Donnerstag, den |
10.03.2022 um 19.30 Uhr in der MZH Moischt statt.

|

Marburg, den 13.02.2022 |

Margarete Hokamp (Ortsvorsteherin) Birgit Boßhammer (Schriftführerin)

Seite: 2 von 2
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Stellungnahme des Naturschutzbeirates der Stadt Marburg zur 

Absicht der Stadt Marburg ein Vorranggebiet für Gewerbe im  

Bereich der Lahnaue in den Regionalplan aufzunehmen 

 

Der Naturschutzbeirat der Stadt Marburg spricht sich entschieden gegen die Absicht der 

Stadt Marburg zur Ausweisung eines Vorranggebietes für Gewerbe im Regionalplan 

Mittelhessen im Bereich der Lahnaue südlich der Südspange aus. 

Die Fläche des beabsichtigten Vorranggebietes liegt vollständig innerhalb des festgesetzten 

Überschwemmungsgebietes der Lahn. 

Festgesetzte Überschwemmungsgebiete dienen vorrangig dem Hochwasserschutz und sind 

in den Regionalplänen gemäß den Vorgaben des Landesentwicklungsplans Hessen als 

„Vorranggebiete für den vorbeugenden Hochwasserschutz“ festzusetzen. Eine Bebauung ist 

dort grundsätzlich unzulässig. 

Auch unter dem Aspekt der Anpassung an die lokalen Folgen des Klimawandels ist der 

Erhalt und der Schutz der Hochwasserschutzräume dringend geboten. Mehr noch sollten 

weitere Flächen als Überflutungsgebiete zur Abmilderung lokaler Folgen von Hochwässern 

der Lahn geschaffen werden.  

Die beabsichtigte Reduktion von Auenflächen durch eine Überbauung ist auch aus der Sicht 

des Naturschutzes nicht hinnehmbar. Auengebiete erfüllen wesentliche Funktionen im 

Naturhaushalt von Gewässerökosystemen. Sie stellen für viele gefährdete Tier- und 

Pflanzenarten einen wichtigen Lebensraum dar, der jetzt schon vielfach in seiner 

Ausdehnung erhebliche Einschränkungen erfährt und teilweise akut bedroht ist. 

Der südlich des projektierten Gewerbegebietes mit erheblichen finanziellen Aufwand 

renaturierte Lahnabschnitt „ Gisselberger Spannweite“ im Zuge des EU-LIFE-Projektes 

„Living Lahn – ein Fluss, viele Ansprüche“, würde durch die zusätzlichen Störungen in Folge 

der Gewerbetätigkeit und des Industrielärmes in seiner Funktion erheblichen negativ 

beeinflusst werden. 

Die Lahnaue bzw. das Cappler Feld sind außerdem ein wichtiger Erlebens- und 

Erholungsraum für die Marburger Bevölkerung. Dies wird u.a. unterstrichen durch die bereits 

vor 25 Jahren erfolgte Einrichtung eines „Planetenlehrpfades“, der erste weltweit, der auch 

für blinde Besucher*innenzugänglich und interessant gestaltet war. 

Im Übrigen ist eine Gefahr durch Auslaufen und Versickern von Schadstoffen in das 

Grundwasser innerhalb von Gewerbegebieten besonders hoch. Mögliche Schäden für das 

gesamte Gewässerökosystem der Lahn wären enorm. 

Der Naturschutzbeirat lehnt daher die Planungen für ein Gewerbegebiet innerhalb des 

Überschwemmungsgebietes der Lahn entschieden ab und fordert den Magistrat der Stadt 

Marburg auf, seinen Vorschlag für die Ausweisung eines Vorranggebietes für Gewerbe im 

Regionalplan Mittelhessen im Bereich der Lahnaue südlich der Südspange / Cappler Feld 

zurückzuziehen. Wir bitten diesen Beschluss auch der Stadtverordnetenversammlung der 

Stadt Marburg zur Kenntnis zu bringen. 
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